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Finanzreglement der Stadt Thun (FiR)

(Stadtratsbeschluss Nr. 99 vom 13. Dezember 2002)*

Der Stadtrat von Thun,
gestltzt auf Art. 38 lit. a der Stadtverfassung vom 23. September 20012,

beschliesst:

|. Gegenstand, Geltungsbereich

Art. 1

1 Das Finanzreglement erganzt die finanzrechtlichen Bestimmungen
der kantonalen Gemeindegesetzgebung und der Stadtverfassung.

2 Es gilt fur alle Direktionen der Stadtverwaltung.

Il. Steuerung des Finanzhaushaltes
a) Steuerungsgrundsatze

Art. 2

1 Stadtrat, Gemeinderat und Verwaltung steuern die Finanzen und Leis-
tungen unter Beachtung folgender Grundsatze:

Fuhrungsorientierung,

Wirkungsorientierung,

Leistungsorientierung,

Kosten- und Erlésorientierung.

N OO OO

Der Gemeinderat und seine Mitglieder

schaffen und unterhalten moderne Fihrungs- und Organisationsin-

strumente,

b bestimmen die Leitlinien ihrer Fihrung, geben der Verwaltung Ziele
vor und setzen Prioritaten,

c beurteilen die Verwaltungstatigkeit und Gberprifen periodisch die vor-
gegebenen Ziele,

d sorgen fir eine zweckmassige Delegation von Aufgaben, Kompeten-
zen und Verantwortung,

e sorgen fur die Vermeidung von unnétigem Verwaltungsaufwand.

Q

1 Mit Revisionen vom 18.12.2009 (StRB Nr. 110), 19.9.2013 (StRB Nr. 53), 19.10.2016
(in Anwendung von Art. 52 Abs. 3 Gemeindegesetz, GRB Nr. 513, in Kraft seit
1.1.2016) sowie 18.12.2020 (StRB Nr. 123, in Kraft seit 1.1.2021)
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b) Begriffe

Art. 3

! Die Legislaturziele umschreiben die politischen Schwerpunkte in
samtlichen Aufgabenbereichen und setzen sie fur die Dauer einer Legis-
laturperiode fest. Sie geben insbesondere Auskunft dartber, welche po-
litischen Ziele mit welchen Verwaltungsleistungen innert welcher Frist er-
reicht werden sollen.

2 Der Gemeinderat erstellt die Legislaturziele und legt sie dem Stadtrat
innerhalb eines halben Jahres nach der Gesamterneuerungswahl zur
Kenntnis vor.!

3 Der Gemeinderat orientiert tUiber die laufende Umsetzung im Jahres-
bericht. Mit den neuen Legislaturzielen legt er Rechenschaft tber die Re-
alisierung der bisherigen ab.

Art. 4

1 Der Aufgaben- und Finanzplan gemass Art. 44 der Stadtverfassung
dient der mittelfristigen Steuerung von Finanzen und Leistungen. Er um-
fasst das nachste Budgetjahr und die drei darauf folgenden Kalender-
jahre.?

2 Er enthalt insbesondere

a den Finanzplan gemass den kantonalen Vorschriften Giber den Finanz-
haushalt,

b Aussagen Uber die Abstimmung des Finanzplans mit den Legislatur-
zielen,

c Aussagen Uber die Abstimmung des Finanzplans mit den wesentli-
chen Sachplanungen,

d finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten.

3 Er wird dem Stadtrat jeweils zusammen mit dem Budget zur Kenntnis-
nahme unterbreitet.?

Art. 52

1 Das Budget der Erfolgsrechnung dient der kurzfristigen Steuerung von
Finanzen und Leistungen. Es stellt den Finanzhaushalt der Stadt mit den
integrierten Sonderrechnungen vollstandig und aussagekraftig dar.

2 Es hat den mittelfristigen Aufgaben- und Finanzplan als Grundlage
und enthélt insbesondere die Elemente geméss den kantonalen Vor-
schriften Uber den Finanzhaushalt sowie die Produktegruppen-Budgets.

Art. 6

1 Das Produktegruppen-Budget enthalt globalisierte Budgetkredite fiir
bestimmte Aufgabenbereiche.?

2 Globalisierte Budgetkredite werden im Budget nach Produktegruppen

! Fassung vom 19.9.2013
2 Fassung vom 19.10.2016
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gegliedert dargestellt.

3 Die Zustandigkeit fir Nachkredite bemisst sich aus der Differenz zwi-
schen dem beschlossenen und dem tatsachlichen Nettoaufwand bzw.
Nettoertrag auf Stufe Produktegruppe. Nachkredite zu neuen Ausgaben
bis 100'000 Franken je Produktegruppe und Rechnungsjahr beschliesst
der Gemeinderat.

Art. 7

1 Die Produktegruppe fasst diejenigen Produkte zusammen, welche in-
nerhalb eines Aufgabenbereichs eine strategische Einheit mit klarer Aus-
richtung bilden. Die Produktegruppen decken in Uberblickbarer Anzahl
alle stadtischen Aufgabenbereiche ab.

2 Jede Produktegruppe wird mit einer Produktegruppendefinition, tiber-
geordneten Zielsetzungen und operativen Zielen sowie Leistungsindika-
toren umschrieben. Die Ubergeordneten Zielsetzungen enthalten Wir-
kungsvorgaben, die operativen Ziele Leistungsvorgaben.

Art. 8

Das Produkt ist die kleinste selbstdndige Leistungs- oder Dienstleis-
tungseinheit, die von einem Leistungsempfanger oder einer Leistungs-
empfangerin genutzt werden kann.

c) Budgetierung und Berichterstattung

Art. 91

Planung und Budgetierung gewahrleisten die Einheit von Aufgaben und
Finanzen. Stadtrat und Gemeinderat verabschieden mit jedem Produk-
tegruppen-Budget einen Leistungsauftrag.

Art. 102

Fur das Erarbeiten des Budgets! erlasst der Gemeinderat zu Beginn des
Budgetprozesses globalisierte Vorgaben (inkl. Ziele, Leistungsindikato-
ren und -standards fir die Produkte) zuhanden der Direktionen. Er kann
bei Bedarf vorgangig die Budget- und Rechnungskommission (BRK) kon-
sultieren.

Art. 111

Der Stadtrat nimmt seine Steuerungsfunktion durch Rechtsetzung, Be-
schluss Uber das Budget, Behandlung von Berichten des Gemeindera-
tes, Stellungnahmen zu diesen Berichten und durch den Einsatz parla-
mentarischer Instrumente wahr.

! Fassung vom 19.10.2016
2 Fassung vom 18.12.2009
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Art. 121

Aufgrund von Legislaturzielen und Budget vereinbaren die zustandigen
Verwaltungseinheiten soweit notig erganzend mit den offentlichen und
privaten Leistungserstellern deren Aufgaben, Kompetenzen und Verant-
wortungen. Hier sind insbesondere die leistungsméassigen und finanziel-
len Jahresziele fur die Produkterstellung im Rahmen des Produktegrup-
pen-Budgets festzulegen.

Art. 13

1 Der Gemeinderat, die Direktionen und die zustandigen Verwaltungs-
einheiten fihren ein angemessenes, aufeinander abgestimmtes Control-

ling.
2 Das Controlling bezieht sich auf Wirkungen, Leistungen, Kosten und

Erlose sowie die finanziellen Eckwerte der Erfolgs- und Investitionsrech-
nung.!

Art. 14

Die Kostenrechnung dient der objektiven Zurechnung von Kosten und
Erlésen auf die Kostentrager auf der Grundlage der Produkte.

Art. 15

1 Die periodischen Zwischenberichte der zustandigen Verwaltungsein-
heiten wahrend des Rechnungsjahres zuhanden des Gemeinderats ge-
ben eine knapp gehaltene Auskunft Gber die Erfullung von Globalbudget
und Leistungsauftrag. Sie weisen insbesondere auf besondere Vor-
kommnisse und abweichende Entwicklungen hin.

2 Sie werden den zustandigen Kommissionen des Stadtrats zur Kennt-
nis gebracht.

Art. 16

1 Der Jahresbericht dient der Rechenschaftsablage tber die Verwal-
tungstatigkeit und das finanzielle Ergebnis eines Kalenderjahres gegen-
uber dem Stadtrat.

2 Er enthalt insbesondere

a die Jahresrechnung inkl. Bestatigungsbericht der externen Revisions-
stelle,?

b die Berichterstattung tber die Legislaturziele,?

¢ den Bericht des Gemeinderats Uber die Verwaltungstatigkeit mit einer
Wirdigung,

d Informationen Uber den Personalbereich, das Rechtsetzungspro-
gramm sowie laufende Projekte von grundsatzlicher Bedeutung,

e finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten,

f den Bericht Uber Schwerpunkte der Téatigkeit der Direktionen (inkl. we-

! Fassung vom 19.10.2016
2 Fassung vom 18.12.2020
3 Eingefugt am 19.9.2013
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sentliche Problempunkte und ergriffene Massnahmen),
g Ubersichten tber den Stand der Bearbeitung parlamentarischer Vor-
stosse.

Art. 17

1 Im Rahmen einer unverzinslichen Spezialfinanzierung besteht ein kol-
lektives Anreizsystem.

2 Der Gemeinderat legt jeweils fest, ob bei Einhaltung der Leistungs-
ziele angemessene Anteile der gegeniber dem Produktegruppen-
Budget erzielten Minderaufwande bzw. Mehrertrage den betreffenden
Verwaltungseinheiten fir die Verwendung in den Folgejahren zur Verfu-
gung gestellt werden.?

3 Der Gemeinderat berticksichtigt dabei insbesondere folgende Leitli-

nien:

a Basis flr die Herleitung von Anreizkomponenten ist das Produktegrup-
pen bezogene Leistungs- und Finanzcontrolling.

b Leistungsbereinigte Mehraufwénde oder Minderertrage der Vorjahre
sind auszugleichen.?

¢ Einlagen in die und Entnahmen aus der Spezialfinanzierung dirfen
nicht zur missbrauchlichen Umgehung des Jahrlichkeitsprinzips fiih-
ren.

d Entnahmen aus der Spezialfinanzierung erfolgen fur betriebliche Zwe-
cke.

e Entnahmen dirfen nicht an Mitarbeitende ausgeschittet werden.

Entnahmen und Einlagen werden im Jahresbericht ausgewiesen und

kommentiert.

—

[ll. Rechnungsprifung

Art. 183

1 Die Rechnungspriifung ist durch eine verwaltungsunabhangige ex-
terne Revisionsstelle (Externe Revision) durchzufuhren, welche jeweils
fur vier Jahre vom Stadtrat gewahlt wird.

2 Die Anforderungen an die fachliche Beféhigung der mit der Revision
betrauten Personen sowie die Aufgaben und Zustandigkeiten der Exter-
nen Revision richten sich nach den kantonalen Bestimmungen.

3 Der Gemeinderat ernennt eine interne Revisionsstelle (Interne Revi-
sion), welche gegenlber der Stadtverwaltung unabhéngig ist.

4 Organisation, Aufgaben und Zustandigkeiten der Internen Revision
werden durch den Gemeinderat in einer Verordnung geregelt.

! Fassung vom 18.12.2009
2 Fassung vom 19.10.2016
3 Fassung vom 18.12.2020
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[lla. Meldestelle Missstande?

Art. 18al

1 Die Interne Revision ist Meldestelle fir Meldungen von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Uber Missstdnde wie
Verstosse gegen rechtliche Bestimmungen oder andere Unregelmassig-
keiten im Tatigkeitsbereich der Stadtverwaltung.

2 In guten Treuen erhobene Meldungen stellen keine Verletzung der
Geheimhaltungspflicht gemass stadtischem Personalrecht dar.

Art. 18b?

Die Meldestelle

a klart die meldende Mitarbeiterin oder den meldenden Mitarbeiter Gber
das Verfahren sowie Uber deren oder dessen Rechte und Pflichten im
Rahmen des Verfahrens auf,

b nimmt den Sachverhalt auf und prift die Meldung auf ihre Begriindet-
heit,

¢ informiert die zustandigen Stellen, wenn sie einen Missstand festge-
stellt hat,

d vernichtet die Akten zu einem gemeldeten Missstand spatestens ein
Jahr nach Abschluss der Abklarungen, wenn sie keine Anhaltspunkte
fur das Vorliegen eines solchen gefunden hat.

Art. 18c?

1 Es besteht kein Anspruch auf Abklarung des gemeldeten Sachverhal-
tes.

2 Die Meldestelle behandelt die Meldungen vertraulich. Ohne Einver-
stéandnis der meldenden Mitarbeiterin oder des meldenden Mitarbeiters
gibt sie keine Informationen zu deren oder dessen Person bekannt.

Art. 18d?

1 Die Meldestelle untersteht dem Amtsgeheimnis. Sie behandelt die ein-
gegangenen Meldungen vertraulich und so, dass moglichst keine Ruck-
schliisse auf die meldende Person gemacht werden kénnen. Ohne Ein-
verstandnis der meldenden Person gibt sie keine Informationen weiter.

2 Die Meldestelle bewahrt die Akten unter grésstmoglichen Daten-
schutz- und Datensicherheitsmassnahmen auf.

3 Im Ubrigen gelten zum Schutz der meldenden Person die entspre-
chenden Bestimmungen des stadtischen Personalrechts.

! Eingefuigt am 18.12.2020
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IV. Regionale Zusammenarbeit; kommerzielle Tatigkeiten

Art. 19

1 Leistungsvereinbarungen mit offentlich-rechtlichen Ko6rperschaften
uber regionale Zusammenarbeit genehmigt der Gemeinderat, sofern der
daraus entstehende Aufwand durch entsprechende Ertrage vertraglich
zugesichert ist bzw. bei Ausgliederung einer Aufgabe nicht hoher ist als
vor der Zusammenarbeit.

2 Ist der Aufwand nicht oder nicht vollstandig durch entsprechende Er-
tradge gedeckt, ist der Vertrag durch das finanzkompetente Organ zu ge-
nehmigen. Massgebend fir die Bestimmung der Zustandigkeit ist der
nicht gedeckte Anteil des Aufwands.

3 Notwendige Verpflichtungskredite sind durch das finanzkompetente
Organ zu genehmigen.

Art. 201

Die zustandigen Verwaltungseinheiten kdnnen im Rahmen ihrer Produk-
tegruppen-Budgets selbststandig Vertrdge mit Dritten tber kommerzielle
Tatigkeiten innerhalb ihres Aufgabenbereichs abschliessen.

IVa. Finanzhilfen und Abgeltungen?

Art. 20a?

1 Stadtische Beitrage werden durch Verfiigung oder durch 6ffentlich-
rechtlichen Vertrag gewébhrt.

2 In jedem Fall mittels Verfligung der zustandigen Abteilung zu regeln
sind

a Abweisung eines Gesuchs,

b Streitigkeiten aus einem Vertrag.

3 Voraussetzungen und Modalitaten fur die Gewahrung von Beitragen
richten sich sinngemass nach dem Staatsbeitragsgesetz vom 16. Sep-
tember 19923

V. Einnahmenverzicht, Verjdhrung und Verzinsung

Art. 21

1 Forderungen der Stadt sind grundsatzlich ltickenlos geltend zu ma-
chen.

! Fassung vom 19.10.2016
2 Eingefugt am 18.12.2020
3 StBG, BSG 641.1
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2 Auf Einnahmen kann in besonderen Fallen verzichtet werden, wenn

a die Zahlung eine unzumutbare Harte darstellt oder

b die Uneinbringlichkeit festgestellt wird oder angenommen werden
muss oder

¢ sich der Inkassoaufwand nicht rechtfertigt.

3 Die Zustandigkeit fir den Einnahmenverzicht richtet sich nach den Fi-
nanzkompetenzen der Stadtverfassung und der entsprechenden Dele-
gation an die zustandigen Verwaltungseinheiten. Vorbehalten bleibt die
Steuergesetzgebung.

Art. 22
1 Forderungen der Stadt verjahren zehn Jahre nach ihrer Falligkeit.
2 Die Verjahrung wird durch jede Einforderungshandlung unterbrochen.

3 Im Ubrigen sind fir die Unterbrechung der Verjahrung die Vorschriften
von Art. 135 bis 139 des Obligationenrechts sinngemass anwendbar.

4 Die Verjahrung steht still, wenn die zahlungspflichtige Person keinen
Wohnsitz in der Schweiz hat oder aus anderen Griinden in der Schweiz
nicht belangt werden kann.

5 Vorbehalten bleiben Verjahrungs- und Verwirkungsregelungen in der
besonderen Gesetzgebung.

Art. 23

1 Fallige Forderungen aus 6ffentlichem Recht, insbesondere fiir Geblih-
ren jeglicher Art, Ersatzabgaben und ausserordentliche Gemeindesteu-
ern, sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug
zu bezahlen.

2 Auf nicht bezahlten Forderungen wird vom 31. Tag an nach der Fallig-
keit ohne weitere Mahnung ein Verzugszins geschuldet.

3 In Rechnung gestellte und bezahlte, aber nicht geschuldete Forderun-
gen werden dem Schuldner oder der Schuldnerin nebst Zins ab Zah-
lungsdatum zurtckerstattet.

4 Die Steuergesetzgebung bleibt vorbehalten.

VI. Gebihren
a) Gegenstand

Art. 24

1 Die Stadt erhebt Gebuihren flr die von ihr erbrachten Dienstleistungen
und Hoheitsakte.

2 Sie verrechnet zusatzlich die notwendigen Auslagen wie Post- und Te-
lefontaxen, Fotokopien, Plane, Datentrager, Spesenentschédigungen,
Expertenhonorare sowie Material- und Publikationskosten.

3 Zusatzlich in Rechnung gestellt werden immer allenfalls auf den Ge-
bUhren erhobene Steuern von Bund und Kanton zum jeweils geltenden



Gebihrenfreiheit

Gebuhrentarife

Grundsatze

9 620.0

Steuersatz.

4 Vorbehalten bleiben Gebuhrenregelungen in besonderen Reglemen-
ten, direkt anwendbare kantonale Gebihrenbestimmungen sowie Ent-
gelte fur stadtische Leistungen im nicht hoheitlichen Bereich.

Art. 25

1 Keine Gebiihren werden erhoben

a fur Leistungen von geringem Aufwand ausserhalb eines Verwaltungs-
verfahrens,

b in Verfahren betreffend Gewahrung von stadtischen Beitrdgen und
Subventionen,

c far Beratungen und muindliche Auskinfte im Rahmen des Aufgaben-
bereichs,

d far Auskinfte, Drucksachen und sonstige Unterlagen, die an politische
Parteien in der Stadt Thun sowie an Medienschaffende abgegeben
werden.

2 Der Gemeinderat kann bestimmte Leistungen, insbesondere fiir Ver-
anstaltungen Diritter, auf vorgangiges Gesuch hin von der Gebuhren-
pflicht ganz oder teilweise befreien, wenn dies im Interesse der Stadt
liegt.

3 Die fur die Erhebung der Gebihr zustandige Verwaltungseinheit ent-
scheidet Gber den einmaligen oder befristeten Erlass oder die Reduktion

einer vorgesehenen Gebuhr, insbesondere wenn deren Zahlung eine un-
zumutbare Harte darstellen wirde.

4 Reglemente konnen weitere Ausnahmen von der Gebuhrenpflicht vor-
sehen.

Art. 26
1 Der Gemeinderat regelt die Tarife durch Verordnung.

2 Die Tarife bezeichnen die Geblihren in Frankenbetragen oder in Tax-
punkten.

b) Bemessung

Art. 27

1 Die einzelne Geblihr ist in der Regel so zu bemessen, dass die Auf-
wendungen fur die Entschadigung des Personals und die notwendige Inf-
rastruktur gedeckt werden (Basis Kostenrechnung).

2 Die Gesamteinnahmen an Gebuihren in einem Verwaltungszweig soll
den Gesamtaufwand grundsatzlich nicht Ubersteigen (Kostendeckungs-

prinzip).
3 Soweit nicht Pauschalgebiihren erhoben werden, sind Geblihren auf-
grund des im Einzelfall durch eine Leistung veranlassten Verwaltungs-

aufwandes und gegebenenfalls aufgrund des Interesses der geblhren-
pflichtigen Person zu bemessen (Aquivalenzprinzip).
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Art. 28

Von Kosten deckenden Gebihren kann im Tarif abgesehen werden,

a wenn eine Kosten deckende Gebuhr im Widerspruch zur Zielsetzung
der entsprechenden Leistung der Stadt steht,

b wenn die Hohe der Gebluhr Anreize zur Umgehung der Leistung der
Stadt setzt,

¢ mit Ricksicht auf die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit von Leistungs-
empfangerinnen und Leistungsempfangern.

Art. 29

Die Gebuhren werden pauschal, nach einem Gebuhrenrahmen oder
nach Aufwand bemessen.

Art. 30

1 Mit Geblihren nach einem Pauschaltarif werden Leistungen unabhan-
gig von dem im Einzelfall verursachten Aufwand ausschliesslich gesttitzt
auf Durchschnittskosten abgegolten.

2 Sobald der Landesindex der Konsumentenpreise um mehr als funf
Punkte angestiegen ist, passt der Gemeinderat die Pauschalgebihr der
Teuerung an.

Art. 31

Bei Rahmentarifen legt die zustandige Verwaltungseinheit die Gebuhr im
Einzelfall nach den Bemessungsgrundséatzen von Art. 27 fest. Dabei ist
sie an die Unter- bzw. Obergrenze des Tarifrahmens gebunden.

Art. 32

1 Mit Gebuhren nach Aufwandtarif wird der volle Personal- und Infra-
strukturaufwand fur eine bestimmte Leistung abgegolten (Basis Kosten-
rechnung).

2 Die Kosten werden, je nach der fir die konkrete Leistungserbringung
vorausgesetzten Qualifikation, gemass dem jeweiligen Tarif der Kosten-
rechnung ermittelt.

3 Die Aufwandgebuhren werden nach dem Zeitbedarf berechnet, der er-
forderlich ist, um die konkrete Leistung zu erbringen. Dabei wird in der
Regel auf die Viertelstunde aufgerundet.

c) Erhebung

Art. 33

Gebuhren und Auslagen schuldet, wer eine Dienstleistung oder einen
Hoheitsakt veranlasst, verursacht oder nutzt.
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Art. 34

Die Stadt kann einen angemessenen Kostenvorschuss verlangen, bevor
die Dienstleistung oder der Hoheitsakt erbracht wird.

Art. 35

Verursacht eine Dienstleistung voraussichtlich einen ausserordentlich
hohen Aufwand, so ist die Gebuhrenschuldnerin oder der Gebihren-
schuldner vor der weiteren Bearbeitung zu benachrichtigen und das wei-
tere Vorgehen abzusprechen.

Art. 36

1 Die Gebuhren sind auf den Zeitpunkt der erbrachten Dienstleistung
fallig. Sie werden sofort und vollstandig in Rechnung gestellit.

2 Bezahlt die Schuldnerin oder der Schuldner nicht, verfiigt die zustan-
dige Verwaltungseinheit geschuldete Gebtihren und Auslagen, sofern die
Verfiigung nicht bereits mit der Rechnungstellung erfolgt ist.

VII. Schlussbestimmungen

Art. 37

Der Gemeinderat regelt alle zum Vollzug des Reglements notwendigen
Ausfihrungsbestimmungen.

Art. 38
! Das Reglement tritt auf den 1. Januar 2003 in Kraft.

2 Mit dem Inkrafttreten werden aufgehoben:

a das Organisations- und Finanzreglement vom 21. Oktober 1994;

b die Art. 1 bis 17 sowie 36 des Reglements uber die Einfuhrung der
wirkungsorientierten Verwaltung (WVR) vom 31. Mérz 2000;

¢ das Reglement Uber den Verzugs- und Vergitungszins vom 10. Au-
gust 1990.

Thun, 13. Dezember 2002 Namens des Stadtrates

Der Stadtratsprasident: Lanz
Der Stadtschreiber: Bietenhard
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	Finanzreglement der Stadt Thun (FiR)
	(Stadtratsbeschluss Nr. 99 vom 13. Dezember 2002)
	Der Stadtrat von Thun,

	gestützt auf Art. 38 lit. a der Stadtverfassung vom 23. September 2001  ,
	beschliesst:
	I. Gegenstand, Geltungsbereich


	Art. 1
	Gegenstand, Geltungsbereich
	1 Das Finanzreglement ergänzt die finanzrechtlichen Bestimmungen der kantonalen Gemeindegesetzgebung und der Stadtverfassung.
	2 Es gilt für alle Direktionen der Stadtverwaltung.
	II. Steuerung des Finanzhaushaltes
	a) Steuerungsgrundsätze

	Art. 2
	Steuerungsgrundsätze
	1 Stadtrat, Gemeinderat und Verwaltung steuern die Finanzen und Leistungen unter Beachtung folgender Grundsätze:
	a Führungsorientierung,
	b Wirkungsorientierung,
	c Leistungsorientierung,
	d Kosten- und Erlösorientierung.
	2 Der Gemeinderat und seine Mitglieder
	a schaffen und unterhalten moderne Führungs- und Organisationsinstrumente,
	b bestimmen die Leitlinien ihrer Führung, geben der Verwaltung Ziele vor und setzen Prioritäten,
	c beurteilen die Verwaltungstätigkeit und überprüfen periodisch die vorgegebenen Ziele,
	d sorgen für eine zweckmässige Delegation von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung,
	e sorgen für die Vermeidung von unnötigem Verwaltungsaufwand.
	b) Begriffe

	Art. 3
	Legislaturziele
	1 Die Legislaturziele umschreiben die politischen Schwerpunkte in sämtlichen Aufgabenbereichen und setzen sie für die Dauer einer Legislaturperiode fest. Sie geben insbesondere Auskunft darüber, welche politischen Ziele mit welchen Verwaltungsleistung...
	2 Der Gemeinderat erstellt die Legislaturziele und legt sie dem Stadtrat innerhalb eines halben Jahres nach der Gesamterneuerungswahl zur Kenntnis vor.
	3 Der Gemeinderat orientiert über die laufende Umsetzung im Jahresbericht. Mit den neuen Legislaturzielen legt er Rechenschaft über die Realisierung der bisherigen ab.
	Art. 4
	Aufgaben- und Finanzplan
	1 Der Aufgaben- und Finanzplan gemäss Art. 44 der Stadtverfassung dient der mittelfristigen Steuerung von Finanzen und Leistungen. Er umfasst das nächste Budgetjahr und die drei darauf folgenden Kalenderjahre.
	2 Er enthält insbesondere
	a den Finanzplan gemäss den kantonalen Vorschriften über den Finanzhaushalt,
	b Aussagen über die Abstimmung des Finanzplans mit den Legislaturzielen,
	c Aussagen über die Abstimmung des Finanzplans mit den wesentlichen Sachplanungen,
	d finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten.
	3 Er wird dem Stadtrat jeweils zusammen mit dem Budget zur Kenntnisnahme unterbreitet.2
	Art. 52
	Budget2
	1 Das Budget der Erfolgsrechnung dient der kurzfristigen Steuerung von Finanzen und Leistungen. Es stellt den Finanzhaushalt der Stadt mit den integrierten Sonderrechnungen vollständig und aussagekräftig dar.
	2 Es hat den mittelfristigen Aufgaben- und Finanzplan als Grundlage und enthält insbesondere die Elemente gemäss den kantonalen Vorschriften über den Finanzhaushalt sowie die Produktegruppen-Budgets.
	Art. 6
	Produktegruppen-Budget2
	1 Das Produktegruppen-Budget enthält globalisierte Budgetkredite für bestimmte Aufgabenbereiche.2
	2 Globalisierte Budgetkredite werden im Budget nach Produktegruppen gegliedert dargestellt.
	3 Die Zuständigkeit für Nachkredite bemisst sich aus der Differenz zwischen dem beschlossenen und dem tatsächlichen Nettoaufwand bzw. Nettoertrag auf Stufe Produktegruppe. Nachkredite zu neuen Ausgaben bis 100'000 Franken je Produktegruppe und Rechnu...
	Art. 7
	Produktegruppe
	1 Die Produktegruppe fasst diejenigen Produkte zusammen, welche innerhalb eines Aufgabenbereichs eine strategische Einheit mit klarer Ausrichtung bilden. Die Produktegruppen decken in überblickbarer Anzahl alle städtischen Aufgabenbereiche ab.
	2 Jede Produktegruppe wird mit einer Produktegruppendefinition, übergeordneten Zielsetzungen und operativen Zielen sowie Leistungsindikatoren umschrieben. Die übergeordneten Zielsetzungen enthalten Wirkungsvorgaben, die operativen Ziele Leistungsvor...
	Art. 8
	Produkt
	Das Produkt ist die kleinste selbständige Leistungs- oder Dienstleistungseinheit, die von einem Leistungsempfänger oder einer Leistungsempfängerin genutzt werden kann.
	c) Budgetierung und Berichterstattung

	Art. 91
	Planung und
	Budgetierung
	Planung und Budgetierung gewährleisten die Einheit von Aufgaben und Finanzen. Stadtrat und Gemeinderat verabschieden mit jedem Produktegruppen-Budget einen Leistungsauftrag.
	Art. 10
	Vorgaben für das Budget1
	Für das Erarbeiten des Budgets1 erlässt der Gemeinderat zu Beginn des Budgetprozesses globalisierte Vorgaben (inkl. Ziele, Leistungsindikatoren und -standards für die Produkte) zuhanden der Direktionen. Er kann bei Bedarf vorgängig die Budget- und Rec...
	Art. 111
	Parlamentarische Steuerung
	Der Stadtrat nimmt seine Steuerungsfunktion durch Rechtsetzung, Beschluss über das Budget, Behandlung von Berichten des Gemeinderates, Stellungnahmen zu diesen Berichten und durch den Einsatz parlamentarischer Instrumente wahr.
	Art. 12
	Leistungsvereinbarungen
	Aufgrund von Legislaturzielen und Budget vereinbaren die zuständigen Verwaltungseinheiten soweit nötig ergänzend mit den öffentlichen und privaten Leistungserstellern deren Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen. Hier sind insbesondere die leistung...
	Art. 13
	Controlling
	1 Der Gemeinderat, die Direktionen und die zuständigen Verwaltungseinheiten führen ein angemessenes, aufeinander abgestimmtes Controlling.
	2 Das Controlling bezieht sich auf Wirkungen, Leistungen, Kosten und Erlöse sowie die finanziellen Eckwerte der Erfolgs- und Investitionsrechnung.1
	Art. 14
	Kostenrechnung
	Die Kostenrechnung dient der objektiven Zurechnung von Kosten und Erlösen auf die Kostenträger auf der Grundlage der Produkte.
	Art. 15
	Zwischenberichte
	1 Die periodischen Zwischenberichte der zuständigen Verwaltungseinheiten während des Rechnungsjahres zuhanden des Gemeinderats geben eine knapp gehaltene Auskunft über die Erfüllung von Globalbudget und Leistungsauftrag. Sie weisen insbesondere auf ...
	2 Sie werden den zuständigen Kommissionen des Stadtrats zur Kenntnis gebracht.
	Art. 16
	Jahresbericht
	1 Der Jahresbericht dient der Rechenschaftsablage über die Verwaltungstätigkeit und das finanzielle Ergebnis eines Kalenderjahres gegenüber dem Stadtrat.
	2 Er enthält insbesondere
	a die Jahresrechnung inkl. Bestätigungsbericht der externen Revisionsstelle,
	b die Berichterstattung über die Legislaturziele,
	c den Bericht des Gemeinderats über die Verwaltungstätigkeit mit einer Würdigung,
	d Informationen über den Personalbereich, das Rechtsetzungsprogramm sowie laufende Projekte von grundsätzlicher Bedeutung,
	e finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten,
	f den Bericht über Schwerpunkte der Tätigkeit der Direktionen (inkl. wesentliche Problempunkte und ergriffene Massnahmen),
	g Übersichten über den Stand der Bearbeitung parlamentarischer Vorstösse.
	Art. 17
	Spezialfinanzierung Bonus/Malus Produktegruppen
	1 Im Rahmen einer unverzinslichen Spezialfinanzierung besteht ein kollektives Anreizsystem.
	2 Der Gemeinderat legt jeweils fest, ob bei Einhaltung der Leistungsziele angemessene Anteile der gegenüber dem Produktegruppen-Budget erzielten Minderaufwände bzw. Mehrerträge den betreffenden Verwaltungseinheiten für die Verwendung in den Folgejahr...
	3 Der Gemeinderat berücksichtigt dabei insbesondere folgende Leitlinien:
	a Basis für die Herleitung von Anreizkomponenten ist das Produktegruppen bezogene Leistungs- und Finanzcontrolling.
	b Leistungsbereinigte Mehraufwände oder Mindererträge der Vorjahre sind auszugleichen.2
	c Einlagen in die und Entnahmen aus der Spezialfinanzierung dürfen nicht zur missbräuchlichen Umgehung des Jährlichkeitsprinzips führen.
	d Entnahmen aus der Spezialfinanzierung erfolgen für betriebliche Zwecke.
	e Entnahmen dürfen nicht an Mitarbeitende ausgeschüttet werden.
	f Entnahmen und Einlagen werden im Jahresbericht ausgewiesen und kommentiert.
	III. Rechnungsprüfung

	Art. 18
	Rechnungsprüfung; dualistisches System
	1 Die Rechnungsprüfung ist durch eine verwaltungsunabhängige externe Revisionsstelle (Externe Revision) durchzuführen, welche jeweils für vier Jahre vom Stadtrat gewählt wird.
	2 Die Anforderungen an die fachliche Befähigung der mit der Revision betrauten Personen sowie die Aufgaben und Zuständigkeiten der Externen Revision richten sich nach den kantonalen Bestimmungen.
	3 Der Gemeinderat ernennt eine interne Revisionsstelle (Interne Revision), welche gegenüber der Stadtverwaltung unabhängig ist.
	4 Organisation, Aufgaben und Zuständigkeiten der Internen Revision werden durch den Gemeinderat in einer Verordnung geregelt.
	IIIa. Meldestelle Missstände

	Art. 18a1
	Zuständigkeit und Missstände
	1 Die Interne Revision ist Meldestelle für Meldungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung über Missstände wie Verstösse gegen rechtliche Bestimmungen oder andere Unregelmässigkeiten im Tätigkeitsbereich der Stadtverwaltung.
	2 In guten Treuen erhobene Meldungen stellen keine Verletzung der Geheimhaltungspflicht gemäss städtischem Personalrecht dar.
	Art. 18b1
	Tätigkeit
	Die Meldestelle
	a klärt die meldende Mitarbeiterin oder den meldenden Mitarbeiter über das Verfahren sowie über deren oder dessen Rechte und Pflichten im Rahmen des Verfahrens auf,
	b nimmt den Sachverhalt auf und prüft die Meldung auf ihre Begründetheit,
	c informiert die zuständigen Stellen, wenn sie einen Missstand festgestellt hat,
	d vernichtet die Akten zu einem gemeldeten Missstand spätestens ein Jahr nach Abschluss der Abklärungen, wenn sie keine Anhaltspunkte für das Vorliegen eines solchen gefunden hat.
	Art. 18c1
	Verfahren
	1 Es besteht kein Anspruch auf Abklärung des gemeldeten Sachverhaltes.
	2 Die Meldestelle behandelt die Meldungen vertraulich. Ohne Einverständnis der meldenden Mitarbeiterin oder des meldenden Mitarbeiters gibt sie keine Informationen zu deren oder dessen Person bekannt.
	Art. 18d1
	Schutz der meldenden Person
	1 Die Meldestelle untersteht dem Amtsgeheimnis. Sie behandelt die eingegangenen Meldungen vertraulich und so, dass möglichst keine Rückschlüsse auf die meldende Person gemacht werden können. Ohne Einverständnis der meldenden Person gibt sie keine Info...
	2 Die Meldestelle bewahrt die Akten unter grösstmöglichen Datenschutz- und Datensicherheitsmassnahmen auf.
	3 Im Übrigen gelten zum Schutz der meldenden Person die entsprechenden Bestimmungen des städtischen Personalrechts.
	IV. Regionale Zusammenarbeit; kommerzielle Tätigkeiten

	Art. 19
	Regionale
	Zusammenarbeit
	1 Leistungsvereinbarungen mit öffentlich-rechtlichen Körperschaften über regionale Zusammenarbeit genehmigt der Gemeinderat, sofern der daraus entstehende Aufwand durch entsprechende Erträge vertraglich zugesichert ist bzw. bei Ausgliederung einer Auf...
	2 Ist der Aufwand nicht oder nicht vollständig durch entsprechende Erträge gedeckt, ist der Vertrag durch das finanzkompetente Organ zu genehmigen. Massgebend für die Bestimmung der Zuständigkeit ist der nicht gedeckte Anteil des Aufwands.
	3 Notwendige Verpflichtungskredite sind durch das finanzkompetente Organ zu genehmigen.
	Art. 20
	Kommerzielle Tätigkeit der Verwaltungseinheiten
	Die zuständigen Verwaltungseinheiten können im Rahmen ihrer Produktegruppen-Budgets selbstständig Verträge mit Dritten über kommerzielle Tätigkeiten innerhalb ihres Aufgabenbereichs abschliessen.
	IVa. Finanzhilfen und Abgeltungen

	Art. 20a2
	Finanzhilfen und Abgeltungen
	1 Städtische Beiträge werden durch Verfügung oder durch öffentlich-rechtlichen Vertrag gewährt.
	2 In jedem Fall mittels Verfügung der zuständigen Abteilung zu regeln sind
	a Abweisung eines Gesuchs,
	b Streitigkeiten aus einem Vertrag.
	3 Voraussetzungen und Modalitäten für die Gewährung von Beiträgen richten sich sinngemäss nach dem Staatsbeitragsgesetz vom 16. September 1992 .
	V. Einnahmenverzicht, Verjährung und Verzinsung

	Art. 21
	Einnahmenverzicht
	1 Forderungen der Stadt sind grundsätzlich lückenlos geltend zu machen.
	2 Auf Einnahmen kann in besonderen Fällen verzichtet werden, wenn
	a die Zahlung eine unzumutbare Härte darstellt oder
	b die Uneinbringlichkeit festgestellt wird oder angenommen werden muss oder
	c sich der Inkassoaufwand nicht rechtfertigt.
	3 Die Zuständigkeit für den Einnahmenverzicht richtet sich nach den Finanzkompetenzen der Stadtverfassung und der entsprechenden Delegation an die zuständigen Verwaltungseinheiten. Vorbehalten bleibt die Steuergesetzgebung.
	Art. 22
	Verjährung
	1 Forderungen der Stadt verjähren zehn Jahre nach ihrer Fälligkeit.
	2 Die Verjährung wird durch jede Einforderungshandlung unterbrochen.
	3 Im Übrigen sind für die Unterbrechung der Verjährung die Vorschriften von Art. 135 bis 139 des Obligationenrechts sinngemäss anwendbar.
	4 Die Verjährung steht still, wenn die zahlungspflichtige Person keinen Wohnsitz in der Schweiz hat oder aus anderen Gründen in der Schweiz nicht belangt werden kann.
	5 Vorbehalten bleiben Verjährungs- und Verwirkungsregelungen in der besonderen Gesetzgebung.
	Art. 23
	Verzugs- und Vergütungszins
	1 Fällige Forderungen aus öffentlichem Recht, insbesondere für Gebühren jeglicher Art, Ersatzabgaben und ausserordentliche Gemeindesteuern, sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zu bezahlen.
	2 Auf nicht bezahlten Forderungen wird vom 31. Tag an nach der Fälligkeit ohne weitere Mahnung ein Verzugszins geschuldet.
	3 In Rechnung gestellte und bezahlte, aber nicht geschuldete Forderungen werden dem Schuldner oder der Schuldnerin nebst Zins ab Zahlungsdatum zurückerstattet.
	4 Die Steuergesetzgebung bleibt vorbehalten.
	VI. Gebühren
	a) Gegenstand

	Art. 24
	Grundsatz der Gebührenpflicht
	1 Die Stadt erhebt Gebühren für die von ihr erbrachten Dienstleistungen und Hoheitsakte.
	2 Sie verrechnet zusätzlich die notwendigen Auslagen wie Post- und Telefontaxen, Fotokopien, Pläne, Datenträger, Spesenentschädigungen, Expertenhonorare sowie Material- und Publikationskosten.
	3 Zusätzlich in Rechnung gestellt werden immer allenfalls auf den Gebühren erhobene Steuern von Bund und Kanton zum jeweils geltenden Steuersatz.
	4 Vorbehalten bleiben Gebührenregelungen in besonderen Reglementen, direkt anwendbare kantonale Gebührenbestimmungen sowie Entgelte für städtische Leistungen im nicht hoheitlichen Bereich.
	Art. 25
	Gebührenfreiheit
	1 Keine Gebühren werden erhoben
	a für Leistungen von geringem Aufwand ausserhalb eines Verwaltungsverfahrens,
	b in Verfahren betreffend Gewährung von städtischen Beiträgen und Subventionen,
	c für Beratungen und mündliche Auskünfte im Rahmen des Aufgabenbereichs,
	d für Auskünfte, Drucksachen und sonstige Unterlagen, die an politische Parteien in der Stadt Thun sowie an Medienschaffende abgegeben werden.
	2 Der Gemeinderat kann bestimmte Leistungen, insbesondere für Veranstaltungen Dritter, auf vorgängiges Gesuch hin von der Gebührenpflicht ganz oder teilweise befreien, wenn dies im Interesse der Stadt liegt.
	3 Die für die Erhebung der Gebühr zuständige Verwaltungseinheit entscheidet über den einmaligen oder befristeten Erlass oder die Reduktion einer vorgesehenen Gebühr, insbesondere wenn deren Zahlung eine unzumutbare Härte darstellen würde.
	4 Reglemente können weitere Ausnahmen von der Gebührenpflicht vorsehen.
	Art. 26
	Gebührentarife
	1 Der Gemeinderat regelt die Tarife durch Verordnung.
	2 Die Tarife bezeichnen die Gebühren in Frankenbeträgen oder in Taxpunkten.
	b) Bemessung

	Art. 27
	Grundsätze
	1 Die einzelne Gebühr ist in der Regel so zu bemessen, dass die Aufwendungen für die Entschädigung des Personals und die notwendige Infrastruktur gedeckt werden (Basis Kostenrechnung).
	2 Die Gesamteinnahmen an Gebühren in einem Verwaltungszweig soll den Gesamtaufwand grundsätzlich nicht übersteigen (Kostendeckungsprinzip).
	3 Soweit nicht Pauschalgebühren erhoben werden, sind Gebühren aufgrund des im Einzelfall durch eine Leistung veranlassten Verwaltungsaufwandes und gegebenenfalls aufgrund des Interesses der gebührenpflichtigen Person zu bemessen (Äquivalenzprinzip).
	Art. 28
	Ausnahme von der Kostendeckung
	Von Kosten deckenden Gebühren kann im Tarif abgesehen werden,
	a wenn eine Kosten deckende Gebühr im Widerspruch zur Zielsetzung der entsprechenden Leistung der Stadt steht,
	b wenn die Höhe der Gebühr Anreize zur Umgehung der Leistung der Stadt setzt,
	c mit Rücksicht auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfängern.
	Art. 29
	Bemessungsarten
	Die Gebühren werden pauschal, nach einem Gebührenrahmen oder nach Aufwand bemessen.
	Art. 30
	Pauschaltarif
	1 Mit Gebühren nach einem Pauschaltarif werden Leistungen unabhängig von dem im Einzelfall verursachten Aufwand ausschliesslich gestützt auf Durchschnittskosten abgegolten.
	2 Sobald der Landesindex der Konsumentenpreise um mehr als fünf Punkte angestiegen ist, passt der Gemeinderat die Pauschalgebühr der Teuerung an.
	Art. 31
	Rahmentarif
	Bei Rahmentarifen legt die zuständige Verwaltungseinheit die Gebühr im Einzelfall nach den Bemessungsgrundsätzen von Art. 27 fest. Dabei ist sie an die Unter- bzw. Obergrenze des Tarifrahmens gebunden.
	Art. 32
	Aufwandtarif
	1 Mit Gebühren nach Aufwandtarif wird der volle Personal- und Infrastrukturaufwand für eine bestimmte Leistung abgegolten (Basis Kostenrechnung).
	2 Die Kosten werden, je nach der für die konkrete Leistungserbringung vorausgesetzten Qualifikation, gemäss dem jeweiligen Tarif der Kostenrechnung ermittelt.
	3 Die Aufwandgebühren werden nach dem Zeitbedarf berechnet, der erforderlich ist, um die konkrete Leistung zu erbringen. Dabei wird in der Regel auf die Viertelstunde aufgerundet.
	c) Erhebung

	Art. 33
	Gebührenschuldnerin / Gebührenschuldner
	Gebühren und Auslagen schuldet, wer eine Dienstleistung oder einen Hoheitsakt veranlasst, verursacht oder nutzt.
	Art. 34
	Kostenvorschuss
	Die Stadt kann einen angemessenen Kostenvorschuss verlangen, bevor die Dienstleistung oder der Hoheitsakt erbracht wird.
	Art. 35
	Benachrichtigung
	Verursacht eine Dienstleistung voraussichtlich einen ausserordentlich hohen Aufwand, so ist die Gebührenschuldnerin oder der Gebührenschuldner vor der weiteren Bearbeitung zu benachrichtigen und das weitere Vorgehen abzusprechen.
	Art. 36
	Fälligkeit, Inkasso
	1 Die Gebühren sind auf den Zeitpunkt der erbrachten Dienstleistung fällig. Sie werden sofort und vollständig in Rechnung gestellt.
	2 Bezahlt die Schuldnerin oder der Schuldner nicht, verfügt die zuständige Verwaltungseinheit geschuldete Gebühren und Auslagen, sofern die Verfügung nicht bereits mit der Rechnungstellung erfolgt ist.
	VII. Schlussbestimmungen

	Art. 37
	Ausführendes Recht
	Der Gemeinderat regelt alle zum Vollzug des Reglements notwendigen Ausführungsbestimmungen.
	Art. 38
	Inkrafttreten, Aufhebung bisherigen Rechts
	1 Das Reglement tritt auf den 1. Januar 2003 in Kraft.
	2 Mit dem Inkrafttreten werden aufgehoben:
	a das Organisations- und Finanzreglement vom 21. Oktober 1994;
	b die Art. 1 bis 17 sowie 36 des Reglements über die Einführung der wirkungsorientierten Verwaltung (WVR) vom 31. März 2000;
	c das Reglement über den Verzugs- und Vergütungszins vom 10. August 1990.
	Thun, 13. Dezember 2002 Namens des Stadtrates
	Der Stadtratspräsident: Lanz
	Der Stadtschreiber: Bietenhard
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